
Landgericht Hamburg
  Az.: 324 O 434/24

 

 

Beschluss
In der Sache

Dr. Patricia Cronemeyer, Soester Straße 40, 20099 Hamburg
- Antragstellerin -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Cronemeyer & Haisch, Soester Straße 40, 20099 Hamburg, Gz.: 144-24

gegen

Mika Nixdorf, handelnd unter „Buckminster NEUE ZEIT", Königin-Elisabeth-Straße 46, Luisen-
kirchhof II, 14059 Berlin

- Antragsgegnerin -

Prozessbevollmächtigter:
Rechtsanwalt GQL Rechtsanwälte, Strausberger Platz 19, 10243 Berlin, Gz.: 000105/24

 

beschließt das Landgericht Hamburg - Zivilkammer 24 - durch die Vorsitzende Richterin am 
Landgericht Feustel, die Richterin am Landgericht Stallmann und die Richterin am Landgericht 
Dr. Richter am 17.10.2024:

1. Der Antrag wird zurückgewiesen

2. Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragstellerin.

3. Der Streitwert wird auf 15.000,00 € festgesetzt.

Gründe:

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung war zurückzuweisen.

1. Der Antragstellerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch unter keinem 
rechtlichen Gesichtspunkt zu.

Es besteht zunächst kein Unterlassungsanspruch gegen die Antragsgegnerin aus §§ 1004 Abs. 1 
S. 2 analog, 823 Abs. 1 BGB i.V.m. 22, 23 KUG, da es an einem Bildnis der Antragstellerin im 
Sinne des § 22 Abs. 1 KUG fehlt. Ein solches ist die Darstellung einer oder mehrerer Personen, 
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die die äußere Erscheinung des Abgebildeten in einer für Dritte erkennbaren Weise wiedergibt. 
Diese Voraussetzungen sind nach Auffassung der Kammer in Bezug auf die 
streitgegenständliche Abbildung nicht gegeben. Hierbei handelt es sich um eine Fotomontage aus 
Fotografien der Antragstellerin und des von ihrer Kanzlei vor dem LG Berlin vertretenen 
Rechtsanwalts Scheidacker, die aufgrund der vorgenommenen 
Zusammenführung/Verschmelzung der Abbildungen keine Identifizierung der Antragstellerin mehr 
zulässt. Dies ergibt sich insbesondere aus der Veränderung der markanten Augenpartie, die der 
Montage ein völlig anderes Gepräge gib.

Auch die Verwendung der Bezeichnung „Patricia Scheidacker Nonbinäre*r Rechtsdebakler*in“ 
bedingt keine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Antragstellerin. Der 
unvoreingenommene und verständige Leser wird dieser Bezeichnung im konkreten Kontext keine 
Aussage über die sexuelle Orientierung o.ä. der Antragstellerin entnehmen, sondern darin eine 
spöttische Bewertung des -in Bezug auf das in der Berichterstattung dargestellte Verfahren 
erfolglose - Zusammenwirken verschiedener Anwälte in einem Verfahren vor dem Landgericht 
Berlin verstehen.

Schließlich scheidet ein Unterlassungsanspruch aus § 97 Absatz 1 Satz UrhG im Ergebnis aus, 
da es aufgrund der vorgenommenen Bildbearbeitung an der erforderlichen Verletzung 
urheberrechtlicher Nutzungsrechte an dem Ausgangsbild fehlt. Zum Prüfungsmaßstab in 
vergleichbaren Fällen führt der BGH GRUR 2022, 899 Rn. 56, beck-online, aus:

„Ist  die  Veränderung  der  benutzten  Vorlage  indessen  so  weitreichend,  dass  die  Nachbildung  über  
eine  eigene  schöpferische  Ausdruckskraft  verfügt  und  die  entlehnten  eigenpersönlichen  Züge  des  
Originals  angesichts  der  Eigenart  der  Nachbildung  verblassen,  liegt  keine  Bearbeitung  oder  andere  
Umgestaltung  iSd  §  23  S.  1  UrhG  aF/§  23  I  1  UrhG  nF  und  erst  recht  keine  Vervielfältigung  iSd  
§  16  UrhG,  sondern  ein  selbstständiges  Werk  vor,  das  in  freier  Benutzung  des  Werks  eines  
anderen  geschaffen  worden  ist  und  das  nach  §  24  I  UrhG  aF/§  23  I  2  UrhG  nF  ohne  
Zustimmung  des  Urhebers  des  benutzten  Werks  veröffentlicht  und  verwertet  werden  darf  (zu  §  23  
S.  1  UrhG  aF,  §  24  I  UrhG  aF  vgl.  BGH  GRUR  2014,  65  Rn.  36 f.  –  Beuys-Aktion,  mwN).“

Maßgebend für die Entscheidung ist dabei ein Vergleich des jeweiligen Gesamteindrucks der 
betroffenen Werke, in dessen Rahmen sämtliche übernommenen schöpferischen Züge in einer 
Gesamtschau zu berücksichtigen sind. Vorliegend weist das Verletzungsmuster nach 
Auffassung der Kammer so erhebliche Veränderungen auf, dass der Gesamteindruck der 
Abbildung ein im Vergleich zur Originalfotografie völlig anderer ist und die - wenigen - 
beibehaltenen Elemente verblassen.

2. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Absatz 1 ZPO. Die Streitwertfestsetzung ergibt sich 
aus §§ 53 Absatz 1 GKG, 3 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung kann sofortige Beschwerde (im Folgenden: Beschwerde) eingelegt werden.

Die Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen bei dem 

Landgericht Hamburg
Sievekingplatz 1
20355 Hamburg
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oder bei dem 

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg
Sievekingplatz 2
20355 Hamburg

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung, spätestens mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der 
Verkündung der Entscheidung.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle eines der 
genannten Gerichte. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; 
die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei einem der oben genannten Gerichte 
eingeht. Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

Die Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung sowie die Erklärung 
enthalten, dass Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt werde.

 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde 
zugelassen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht Hamburg
Sievekingplatz 1
20355 Hamburg

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser 
Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der 
Beschluss mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des 
genannten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; 
die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. 
Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen, es sei 
denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die 
Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der 
Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische 
Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente müssen
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden: 

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
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- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und 
Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. 
Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

 
Feustel Stallmann Dr. Richter

Vorsitzende Richterin 
am Landgericht

Richterin 
am Landgericht

Richterin 
am Landgericht

Für die Richtigkeit der Abschrift
Hamburg, 18.10.2024

Descher, JSekr´in
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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